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Einwohnerrat 

5610 Wohlen AG 

 

Gemeinde Wohlen, Gemeinderat, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen 

Telefon 056 619 92 05, gemeinderat@wohlen.ch, www.wohlen.ch 

6. Dezember 2021 

Bericht und Antrag 14149 

Sportpark Bünzmatt AG – Wahlvorschlag Ersatzwahl und Komplettierung Verwaltungsrat 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

1. Ausgangslage 

1.1 Allgemein 

Gemäss § 28 Abs. 1 Ziff. 3 lit. c) der ab 1. Januar 2018 geltenden Gemeindeordnung steht dem Einwoh-

nerrat unter anderem die Befugnis über die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder aller gemeindeeigenen 

Betriebe zu, bei welchen die Gemeinde Mehrheitsanteilseignerin ist. Der Gemeinderat hat dem Einwoh-

nerrat vor jeder Wahl entsprechend einen Wahlvorschlag zu unterbreiten. 

 

1.2 Sportpark Bünzmatt AG – Entstehung, Gründung 

Am 20. Juni 2016 wurden vom Einwohnerrat die Vorlagen 13099 (Erneuerung Schwimmbad und weitere 

Sportanlagen) und 13100 (Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Wohlen am Neubau der Eishalle) ange-

nommen. Die Wohler Stimmbevölkerung hat am 25. September 2016 die beiden Vorlagen zum Sportpark 

Bünzmatt mit 79.1% respektive 75.5% ebenfalls deutlich gutgeheissen. 

 

Im Rahmen der Umsetzung dieser Entscheide beschloss der Einwohnerrat Wohlen am 23. Januar 2017 

die Beteiligung der Einwohnergemeinde Wohlen an der Sportpark Bünzmatt AG mit CHF 3 Mio. unter der 

Voraussetzung, dass die Einwohnergemeinde die Mehrheit der Anteile hält. 

 

Die Sportpark Bünzmatt AG wurde am 6. März 2017 durch die Einwohnergemeinde Wohlen gegründet 

und befindet sich im Alleineigentum dieser.  
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1.3 Sportpark Bünzmatt AG – Statuten 

Die Statuten der Sportpark Bünzmatt AG wurden an der Gründungsversammlung vom 6. März 2017 ge-

nehmigt. 

 

1.3.1 Verwaltungsrat – Aufgaben  

Gemäss Art. 14 der Statuten besteht der Verwaltungsrat aus drei oder mehr Mitgliedern. Dem Verwal-

tungsrat steht die Oberleitung der Gesellschaft zu. Er nimmt die Aufgaben gemäss Art. 716 ff. OR wahr. 

Er ist berechtigt, die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes ganz oder zum 

Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen. 

 

1.3.2 Verwaltungsrat – Wählbarkeit, Amtsdauer 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt, wobei die Zeit 

von einer ordentlichen Generalversammlung bis zur nächstfolgenden als ein Jahr gilt. Eine Wiederwahl 

ist zulässig. Die während einer Amtsperiode neu gewählten Mitglieder sind für den Rest der laufenden 

Amtsdauer. 

 

1.3.3 Verwaltungsrat – Konstituierung 

Gemäss Art. 14 der Statuten konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst und bezeichnet die zur Vertretung 

der Gesellschaft berechtigten Personen und die Art ihrer Zeichnungsbefugnis. 

 

 

2. Wahlantrag des Gemeinderates 

2.1 Zusammensetzung Verwaltungsrat – Aspekte 

Mit Ermächtigung des Einwohnerrates hat der Gemeinderat an der Generalversammlung vom 1. Sep-

tember 2021 den Verwaltungsrat mit folgender personeller Besetzung gewählt: 

 

− Patrick Amstutz, geb. 13.3.1973, von Sigriswil BE, Bergmattweg 10, 5610 Wohlen 

− Urs Meier, geb. 12.1.1953, von Bremgarten AG, Stegmattweg 25 ,5610 Wohlen 

− Alex Meyer, geb. 6.8.1966, von Villmergen AG, Rebmattweg 20, 5612 Villmergen 

 

An der Generalversammlung der Sportpark Bünzmatt AG gab Patrick Amstutz bekannt, auf Ende des lau-

fenden Geschäftsjahres per 31. März 2022 zurückzutreten. Die weiteren Verwaltungsräte stehen noch bis 

Ende der laufenden Amtsdauer (bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023) zur Verfügung. Urs 

Meier hat dem Gemeinderat mitgeteilt, dass er für eine weitere Amtsdauer nicht mehr zur Verfügung 

steht.  

 

Mit dem Rückzug von Verwaltungsrat Patrick Amstutz per Ende März 2022 hat der Gemeinderat die 

Komplettierung des Verwaltungsrates vor der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorzunehmen, 

um die um die statuarischen Vorgaben bezüglich Mindestmitgliederzahl einzuhalten. Um die Handlungs-

fähigkeit der Aktiengesellschaft zu erhalten, bedarf es daher der Einberufung einer ausserordentlichen 

Generalversammlung bis spätestens 31. März 2022 zur Durchführung des Wahlgeschäftes. 

 

Es bietet sich hinsichtlich des auf Ende der Amtsdauer angekündeten Rückzugs eines weiteren Verwal-

tungsratsmitgliedes anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung an, eine Ergänzung des 

Verwaltungsrates mit mehreren Verwaltungsratsmitglieder vorzunehmen. Dies ermöglicht eine gute Ein-

arbeitung der neuen Verwaltungsratsmitglieder und stellt den Wissenstransfer in die anstehende Amts-

dauer sicher.  
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Bei der Suche nach geeigneten Verwaltungsratsmitgliedern richtete sich der Gemeinderat nach den Vor-

gaben der Eigentümerstrategie, welche die Fähigkeit des Verwaltungsrats in seiner Gesamtheit aber 

auch die nötigen Fach-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen der einzelnen Mitglieder bezeichnet. 

 

2.2 Zusammensetzung Verwaltungsrat – Wahlvorschlag 

Hinsichtlich einer ausserordentlichen Generalversammlung schlägt der Gemeinderat für die verbleibende 

Dauer der laufenden, zweijährigen Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 (Statuten 

Art. 14) dem Einwohnerrat folgende Personen zur Wahl in den Verwaltungsrat der Sportpark Bünzmatt 

AG vor: 

 

Wahlvorschläge Verwaltungsrat Sportpark Bünzmatt AG 

Name, Vorname,  

Wohnort 

Jahrgang Beruf/Ausbildung Funktion 

Michèle Bächli (neu), 

Wohlen AG 

1989 Projektleiterin 

MLaw, Universität Luzern, BSc in Wirtschafts-

recht FH 

Verwaltungsrätin 

Nadja Koch (neu), 

Kallern AG 

1976 Treuhänderin 

Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen 

Verwaltungsrätin 

Tobias Rohner (neu), 

Wohlen AG 

1964 Direktor UNITED school of Sports AG 

lic. oec. publ., Universität Zürich 

Verwaltungsrat 

 

Michèle Bächli erlangte einen Master in Rechtswissenschaft an der Universität Luzern sowie ein Bachelor 

in Wirtschaftsrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Sie arbeitet zurzeit in 

Vorbereitung zur Anwaltsprüfung als Anwaltssubstitutin und amtet als Gesamtprojektleiterin im Rahmen 

der Gründung und des Aufbaus einer interkommunalen Anstalt. Zuvor arbeitete sie als Gemeindeschrei-

berin bei der Einwohnergemeinde Scherz, leitete das Projekt zum Zusammenschluss der Einwohnerge-

meinden Lupfig und Scherz und war anschliessend als Verwaltungsleiterin der vereinigten Gemeinden 

Tätig. 

 

Nadja Koch ist Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen und arbeitete in verschiedenen Unternehmen als 

Wirtschaftsprüferin, Treuhänderin, Controllerin und als Leiterin der Buchhaltung. Als Leiterin Finanzen 

(CFO) verfügt sie über Geschäftsleitungserfahrung. Seit 2020 ist sie als selbständige Treuhänderin tätig 

und steht als Gemeinderätin in Kallern dem Ressort Finanzen und Gesundheit vor. 

 

Tobias Rohner verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Zürich sowie über eine 

Zusatzausbildung in Politologie und Coaching. Er arbeitete unter anderem als Abteilungsleiter Handels-

schulen und Mitglied der Schulleitung beim Institut Minerva in Zürich und später als stellvertretender Di-

rektor der Minerva-Gruppe mit rund 120 Mitarbeitenden. Seit rund zwanzig Jahren ist Tobias Rohner Di-

rektor und Mitinhaber der UNITED school of sports AG, welche rund 50 Mitarbeitende beschäftigt.  

 

Die vorgeschlagenen Personen verfügen damit über die für die strategische Führung der Sportpark 

Bünzmatt AG nötigen Kompetenzen in den Bereichen strategische Unternehmensführung, Betriebswirt-

schaft/Finanzen sowie Recht. Die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats zeigen nebst den nötigen 

Fach-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen Bereitschaft, die Ziele des Gemeinderates umzusetzen 

und verfügen über Kenntnisse politischer Prozesse. 
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3. Antrag 

Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: 

Gemäss § 28 Abs. 1 Ziff. 3 lit. c) der Gemeindeordnung Wohlen vom 12. Dezember 2016  

beschliesst der Einwohnerrat, dass der Gemeinderat beauftragt und ermächtigt wird, folgende 

Personen (3) anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Ver-

waltungsrat der Sportpark Bünzmatt AG für den Rest der laufenden Amtsdauer zu wählen: 

a) Michèle Bächli, 1989, neu 

b) Nadja Koch, 1976, neu  

c) Tobias Rohner, 1964, neu 

 

Freundliche Grüsse 

  Arsène Perroud 

Gemeindeammann 

Christoph Weibel 

Gemeindeschreiber 

 

Verteiler 

− Einwohnerrat 

− Gemeinderat 

− Geschäftsleitung 

− Sportpark Bünzmatt AG, Verwaltungsrat 

− Medien 


